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[Muster]

Trainer-Honorarvertrag
- Freiberuflich -

Zu diesem Muster:

1. Das Muster ist mit wenigen Anpassungen ebenfalls auf ein Vertragsverhältnis zwischen Tennisschule und Trainer anwendbar.

1. Nachstehendes Muster bedarf der Anpassung an den Einzelfall. Es wird keinerlei Haftung für eigenmächtige Anpassungen des Musters und ihre rechtlichen Folgen übernommen. Die Verwendung des Musters ersetzt nicht die regelmäßig erforderliche anwaltliche Beratung sowie ggf. eine solche durch einen Steuerberater.
1. Es wird um Beachtung der Freistellen gebeten, die der Ausfüllung bedürfen.
1. Das Muster ist unter Umständen u. a. wegen inzwischen veröffentlichter Rechtsprechung zu aktualisieren.
1. Kritik und Anregungen nehmen wir gerne entgegen!

Quelle des Musters:

Partikel, Formularbuch für Sportverträge, 4. Auflage 2021, Form. B.I.7.

Verantwortlich: 

Falko Gebhardt
Leiter Organisation & Recht
Deutscher Tennis Bund e.V.
Hallerstraße 89, 20149 Hamburg
Telefon: +49 40 411 78 218
Mail: falko.gebhardt@tennis.de 

Stand: 01. September 2024

Haftungsausschluss
Alle Formulare und Mustertexte sind unbedingt auf den Einzelfall hin anzupassen. Wir haben uns bei der Erstellung große Mühe gegeben. Trotz alledem können wir keinerlei Haftung dafür übernehmen, dass das jeweilige Dokument für den von Ihnen angedachten Anwendungsbereich geeignet und ausreichend ist.





Trainer-Honorarvertrag

zwischen

Verein ***

- im Folgenden „Verein/Auftraggeber“ genannt -

und

Herrn/Frau ***

- im Folgenden „Trainer/Auftragnehmer“ genannt -





Präambel

Der Verein beabsichtigt, das Tennisspiel seiner jugendlichen Mitglieder zu fördern. Der Trainer ist als freiberuflich, selbstständig Tätiger bereit, dem Verein die hierfür erforderliche Unterstützung zu geben. Er ist in der Gestaltung seines Trainings und der Organisation seiner Tätigkeit grundsätzlich nicht weisungsgebunden, stimmt sich aber in Kernthemen mit dem Verein ab, da ihm bewusst ist, dass er den Verein nach außen repräsentiert. Von der Möglichkeit des Abschlusses eines Anstellungsvertrags ist in Anwendung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit bewusst kein Gebrauch gemacht worden. Eine Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften ist nicht beabsichtigt. Eine über den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persönliche, wirtschaftliche oder soziale Abhängigkeit wird nicht begründet. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:


§ 1
Aufgaben und Pflichten

(1)	Der Trainer verpflichtet sich, Tennisunterricht nach Maßgabe dieses Vertrages unter Beachtung der Tennisplatz- und Hallenordnung des Vereins zu erteilen.

(2)	Der Trainer wird die Jugendgruppen des Tennisclubs unterrichten. Die Einteilung der Jugendgruppen sowie die Erstellung des Trainingskonzeptes für die Jugendlichen erfolgen in Abstimmung zwischen dem Tennistrainer und dem Vorstand des Tennisclubs sowie dem zuständigen Sportwart. Hierbei besteht keine Weisungsgebundenheit des Trainers. 

(3)		Der Trainer erteilt seinen Unterricht gemäß vorstehender Ziffer nach Abstimmung mit dem Vorstand des Tennis-Clubs und dem zuständigen Sportverein jeweils von Montag bis Freitag, vorwiegend in der Zeit von *** Uhr bis *** Uhr. In den Stunden vor und nach diesem Zeitraum kann der Tennistrainer sonstigen Tennisunterricht (Einzel- oder Gruppenunterricht) für Mitglieder des Tennisclubs erteilen, sofern die Interessen der übrigen Vertragstrainer des Tennisclubs hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

(4)	Eine Erteilung von Tennisunterricht an Nicht-Mitglieder auf der Anlage des Tennisclubs ist nur im Einzelfall nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorstandes zulässig.

(5)	Der Tennisclub bestimmt den Trainingsplatz für das Jugendtraining.

(6)	Der Trainer versichert, zur Ausübung seiner Tätigkeit im Besitz einer gültigen Lizenz zu 	sein und wird Sorge dafür tragen, dass für die Dauer dieses Vertrags die Lizenz gültig bleibt. 

(7)     Der Trainer ist nicht verpflichtet, jeden Auftrag höchstpersönlich auszuführen. Er kann sich
         hierzu – soweit der jeweilige Auftrag dies gestattet – auch der Hilfe von Erfüllungs- und 	Verrichtungsgehilfen bedienen, soweit er deren fachliche Qualifikation zur Erfüllung dieses
         Vertrages sicherstellt. 

(8)    Der Trainer ist verpflichtet, eigenständig die Abführung der ihn betreffenden Einkommens-
        steuer sowie ggf. Umsatzsteuer Sorge zu tragen. Der Trainer wird darauf hingewiesen, dass
        er im Rahmen von §2 Nr.1 SGB VI als selbstständiger Trainer rentenversicherungspflichtig
        ist, wenn er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
        nehmer beschäftigt. 

(9)    Der Trainer muss nicht ausschließlich für den Verein tätig werden. Er kann daneben weitere
        Aufträge annehmen, solange er den hier geregelten Pflichten weiterhin in zulänglicher Art
        und Weise nachkommen kann. 


§ 2
Trainingsgebühren

(1)	Der Tennistrainer erhält für das Tennistraining Trainingsgebühren in Höhe von *** EUR pro Zeitstunde.

(2)	Die Trainingsgebühren sind vom Tennistrainer am Ende eines jeden Monats abzurechnen und nach Rechnungstellung binnen einer Woche zur Zahlung fällig.

(3)	Der Tennisclub garantiert dem Tennistrainer in der Sommersaison durchschnittlich *** Wochenstunden Einzel- oder Gruppenunterricht. Die Anzahl der zu erteilenden Stunden kann sich durch Privatunterricht, den der Tennistrainer in Abstimmung mit den einzelnen Mitgliedern des Tennisclubs erteilen kann, erhöhen.

(4)	Die auf die Trainingsgebühren entfallenden Steuern und sonstigen Abgaben hat der Tennistrainer direkt mit den zuständigen Stellen abzurechnen.


§ 3
Verhinderung

Im Verhinderungsfall ist der Tennistrainer verpflichtet, für eine geeignete Vertretung in den Trainingsstunden zu sorgen.
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§ 4
Vertragsdauer / Kündigung

(1)	Dieser Vertrag beginnt am *** und endend am ***. Er ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende kündbar.

(2)	Das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3)	Die Kündigung bedarf der Schriftform.


§ 5
Vertragsänderungen

Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrags teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind dann verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt. 

§ 6
Gerichtsstand 

Gerichtsstand für die Vertragsparteien ist das für den Sitz des Vereins örtlich zuständige Gericht.
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	_____________________				_____________________
	Unterschrift Verein					Unterschrift Trainer
Seite 2 von 3

